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RS UVS Kärnten 1997/11/12 KUVS-
1083/1/97
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 12.11.1997

Rechtssatz

Erhebt die Gattin des Beschuldigten gegen eine Strafverfügung keinen formgerechten Einspruch und wird der

Verbesserungsauftrag an den Beschuldigten gerichtet, liegt hier ein Auftrag an eine Person vor, die nicht Einschreiter

im Sinn von § 13 Abs 3 AVG ist (Aufhebung der erstinstanzlichen Entscheidung).

Quelle: Unabhängige Verwaltungssenate UVS, http://www.wien.gv.at/uvs/index.html
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